
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1967/11/28 8Ob266/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1967

Norm

ABGB §1052 B2

ABGB §1295 Abs1 IIf7e

Rechtssatz

Dem durch Übertretung einer Vertragsp5icht Beschädigten kann nie mehr zugesprochen werden, als er bei

ordnungsgemäßer Erfüllung des Vertrages erhalten hätte (hier: vertragswidrige Belastung einer verkauften

Liegenschaft - Verpflichtung zur Löschung nur Zug um Zug gegen Entrichtung des Kaufpreises).
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